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1. Gegenstand
Das vorliegende Organisationsreglement des Thurgauer Kantonalsch�tzenverbandes regelt 
die Aufteilung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
a) zwischen der Delegiertenversammlung und dem Vorstand TKSV,
b) innerhalb des Vorstandes,
c) zwischen dem Vorstand und den Abteilungen

sowie
d) innerhalb der �brigen Funktionen der Organisationsstrukturen des TKSV.

1.1 GrundsÅtze der FÄhrung des Thurgauer KantonalschÄtzenverbandes

Die F�hrungst�tigkeiten aller Organe, Gremien und Stellen mit Vorgesetztenfunktion, hat 
sich an folgenden Grunds�tzen auszurichten
a) Zukunftsorientierung im Sinne einer systematischen, vorausschauenden Analyse des 

f�r den Thurgauer Kantonalsch�tzenverband relevanten Umfeldes, um Entwicklungen 
sowie auf den Verband zukommende Probleme fr�hzeitig zu erkennen und die n�tigen 
Massnahmen zu ergreifen.

b) Zielorientiertes und planm�ssiges Handeln unter Einbezug der Vorgaben aller �berge-
ordneten Stellen, insbesondere deren des SSV.

c) Qualit�tsorientierung im Sinne einer konsequenten Mitglieder- und Funktion�rsorientie-
rung und damit einer St�rkung und st�ndigen Weiterentwicklung von Effektivit�t sowie 
Effizienz aller Leistungen und Aktivit�ten des TKSV.

2 Allgemeine Regelung
Die nachfolgenden allgemeinen Regelungen nach Ziffer 2 des vorliegenden Organisations-
reglements sind f�r alle Organe sowie weitere Funktionen der Organisationsstruktur des 
TKSV verbindlich.

2.1 Finanzen

Mit dem Budget bewilligt die Delegiertenversammlung auf Antrag des Vorstandes die finan-
ziellen Mittel die dem TKSV w�hrend eines Rechnungsjahres zur Verf�gung stehen.

Die Kostenverantwortlichen
a) Verf�gen �ber die Mittel f�r die Finanzierung der wiederkehrenden Kosten,
b) Beantragen dem Vorstand mittels Projektantrag die Freigabe von einmaligen projekt-

bezogenen Ausgaben.
c) Zeigen die sich abzeichnende Budget�berschreitungen unverz�glich dem Leiter Abtei-

lung Finanzen und dem Pr�sidenten an und leiten die entsprechenden Massnahmen, 
wie Projekt�nderung, Nachtragskredit, Umverteilung etc., ein.

Die Verantwortung f�r den Finanzbereich tr�gt der Leiter Finanzen. Er schl�gt dem Vor-
stand die generellen Richtlinien f�r die Umsetzung der Massnahmen im Finanzbereich vor 
und regelt die Umsetzungsmassnahmen.

2.2 Controlling

Der Vorstand
a) Verabschiedet auf Antrag des Leiters Finanzen Richtlinien f�r das operative Verbands-

controlling,
b) kann Weisungen f�r das Controlling f�r besondere Bereiche erlassen.

2.3 Reporting

Der Vorstand regelt die Berichterstattung f�r sich selbst und die unterstellten Organe der 
Organisationsstruktur des TKSV (insbesondere auch f�r die Delegiertenversammlung und 
f�r den Jahresbericht des TKSV).
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2.4 Ausstandspflicht

Die Ausstandsregelung garantiert die rechtm�ssige Zusammensetzung eines Organs und 
sch�tzt die Entscheidungsfindung vor Manipulation.

Mit der Ausstandsregelung wird gew�hrleistet, dass

a) Niemand, der unmittelbar ein pers�nliches Interesse am Ausgang eines Gesch�fts hat, 
durch seine Anwesenheit die Diskussion oder das Abstimmungsverhalten anderer be-
einflussen kann,

b) Die Betroffenen (Ausstands pflichtigen) weder an der Vorbereitung der entsprechenden
Gesch�fte mitwirken noch anl�sslich der Abstimmungen in den zust�ndigen Gremien 
ihr Stimmrecht aus�ben.

Dem in Ausstand tretenden Mitglied steht das Recht zu, sich zum entsprechenden Ge-
sch�ft schriftlich zu vernehmlassen.

3 Organe
Gem�ss Statuten Art. 10

a) Delegiertenversammlung (DV)
b) Kantonalvorstand (KV)
c) Leitender Ausschuss (LA)
d) Rechnungspr�fungskommission (RPK)

Weitere mit konsultativem Charakter

e) Unterverbandspr�sidenten Konferenz
f) Vereinspr�sidentenkonferenz
g) Kommissionsmitgliederversammlung

3.1 Delegiertenversammlung

3.1.1 Stellung und Aufgabe

Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des TKSV. Sie bestimmt die Grundla-
gen f�r die Verbandsaktivit�ten.

3.1.2 Zusammensetzung

Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen aus den Vertretern der Mitgliederverei-
ne und -Verb�nde entsprechend den Vertretungsrechten (Statuten Art. 11), den Vor-
standsmitgliedern, der Rechnungspr�fungskommission und der Ehrenmitglieder. Jeder De-
legierte verf�gt �ber ein Stimmrecht.

3.1.3 GeschÅfte der Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung hat wichtige Wahl- und Entscheidungsbefugnisse (Art. 13 der 
Statuten). Sie ist im Wesentlichen f�r die gesamte Verbandspolitik, die Genehmigung des 
Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Budgets und damit f�r die Entlastung des 
Vorstandes zust�ndig.

Die Delegiertenversammlung kann nur �ber Gesch�fte Beschluss fassen, die traktandiert 
sind. Antr�ge f�r Traktanden zuhanden der ordentlichen Delegiertenversammlung m�ssen 
sp�testens 14 Tage vor der Delegiertenversammlung (Statuten Art. 14) beim Kantonalpr�-
sidenten eingereicht sein.

3.1.4 Rhythmus

Die Delegiertenversammlung findet in der Regel einmal j�hrlich statt.
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3.1.5 Organisation

Der Vorstand bereitet die Gesch�fte vor und stellt Antrag.

Die Delegiertenversammlung wird vom Pr�sidenten, dem Vizepr�sidenten oder bei Verhin-
derung von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet.

Die Mitglieder des Vorstandes vertreten ihre Gesch�fte.

Die Protokollf�hrung (Beschlussfassung mit Aufnahme der wesentlichen Diskussionsinhal-
te) besorgt der Aktuar. 

3.2 Vorstand

3.2.1 Zusammensetzung (Statuten Art. 16 ff)

Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

a) dem Pr�sidenten
b) dem Vizepr�sidenten
c) dem leitenden Ausschuss
d) den Abteilungsleitern
Mit Ausnahme des Pr�sidenten konstituiert sich der Vorstand selbst.

3.2.2 Aufgaben und Verantwortung des Vorstandes (Statuten Art. 17)

a) Genehmigung der Statuten der angeschlossenen Unterverb�nde.
b) Erstellen des Jahresberichtes.
c) Erstellen des Budgets.
d) Vorbereitung der DV.
e) Festsetzung des Tagungsortes der DV auf Bewerbung von m�glichen Veranstaltern.
f) Ernennung der Abgeordneten des TKSV in �bergeordnete Organe.
g) Wahl des Kantonalf�hnrichs auf Antrag des Veranstalters des TKSF.
h) Zuteilung von Schiessanl�ssen, soweit nicht die DV zust�ndig ist.
i) Betreuung des Archivs und der Sch�tzenstube des TKSV.
j) Erlass von Vorschriften, Reglemente und deren Ausf�hrungsbestimmungen.
k) Wahl des leitenden Ausschusses und der Anlagekommission.
l) Sowie weiter unter Statuten Art. 17 festgelegte Aufgaben.

In seine Kompetenz fallen alle Gesch�fte, die nicht ausdr�cklich einem anderen Organ zu-
gewiesen sind. Dazu geh�ren insbesondere der Erlass von Auflagen f�r Schiessanl�sse 
und die Wahl von Kommissionsmitgliedern in den einzelnen Abteilungen auf Antrag der Ab-
teilungsleiter.

Der Vorstand unternimmt entsprechende Vorkehrungen, dass Vertretungen des TKSV in 
den �bergeordneten Gremien, insbesondere an der SSV-DV im Verband breit abgest�tzt 
sind. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich die Unterverb�nde mit von ihnen vor-
geschlagenen Vertretern einbringen k�nnen.

3.2.3 Arbeitsweise

3.2.3.1 Sitzungen

Der Vorstand tagt mindestens 8-mal j�hrlich gem�ss einem im Voraus festgelegten Sit-
zungsplan. Es k�nnen zus�tzliche Sitzungen einberufen werden.
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3.2.3.2 Einberufung und Traktanden

Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Pr�sidenten. Der Pr�sident erstellt die 
Traktandenliste, dabei sind die Anliegen der �brigen Vorstandsmitglieder entsprechend zu 
ber�cksichtigen. Die Traktandenliste und allenfalls erforderliche Unterlagen werden Vor-
standsmitgliedern einige Tage vor der Sitzung zugestellt.

Zus�tzliche Sitzungen werden durch den Pr�sidenten oder wenn mindestens die H�lfte der 
Vorstandsmitglieder dies verlangt einberufen.

Beschlussfassung erfolgt nur �ber traktandierte Gesch�fte. Ausnahmsweise kann �ber 
nicht traktandierte Gesch�fte Beschluss gefasst werden, wenn sie von dringlicher Natur 
sind und die Zustimmung aller anwesenden Vorstandsmitglieder f�r eine Beschlussfassung 
vorliegt.

3.2.3.3 BeschlussfÅhigkeit und Beschlussfassung

Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn mindestens die H�lfte der Mitglieder anwesend ist.

Auf Antrag k�nnen Beschl�sse durch den Pr�sidenten auch auf dem Zirkularweg oder mit-
tels elektronischer Daten�bertragung verifiziert werden. Auf diese Weise erwirkte Be-
schl�sse, m�ssen einstimmig gefasst werden und sind in das Protokoll der n�chsten Vor-
standssitzung aufzunehmen.

3.2.3.4 Protokoll

�ber die Sitzungen des Vorstandes wird ein Protokoll gef�hrt. Dies soll die wesentlichen 
Punkte der Verhandlungen sowie die gefassten Beschl�sse enthalten. Zum Protokoll wird 
eine Pendenzenliste gef�hrt, die bei jeder Sitzung aktualisiert wird. Dass Protokoll mit Pen-
denzenliste ist den Vorstandsmitgliedern umgehend nach der Sitzung (sp�testens innert 
Wochenfrist) zuzustellen. Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn innert 10 Tagen keines 
der Vorstandsmitglieder Einspruch erhebt.

3.2.3.5 Vertraulichkeit und Kommunikation

Inhalte von Sitzungsverhandlungen, -dokumenten und Protokolle, Informationen �ber den 
Gesch�ftsgang und �ber Personen haben vertraulichen Charakter. Der Vorstand entschei-
det jeweils am Ende der Sitzung, welche Informationen ver�ffentlicht oder sonst wie zu-
g�nglich gemacht werden.

Bei Anfrage aus der �ffentlichkeit wahren die Vorstandmitglieder den Geist der Loyalit�t 
und unterscheiden klar zwischen der Sprachregelung des Verbandes und ihrer pers�nli-
chen Meinung.

3.2.3.6 EntschÅdigung

Die Verg�tung der Vorstands- und Kommissionsmitglieder wird im Spesenreglement fest-
gelegt.

3.3 Leitender Ausschuss

3.3.1 Zusammensetzung (Statuten Art. 18 ff)

Der leitende Ausschuss setzt sich zusammen aus:

a) dem Pr�sidenten
b) dem Vizepr�sidenten und
c) einem weiteren Vorstandsmitglied (wird durch den Vorstand bestimmt)
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3.3.2 Aufgaben und Verantwortung des leitenden Ausschusses (Statuten Art. 19)

a) Vorbereitung spez. Gesch�fte des Vorstandes.
b) Planung der l�ngerfristigen Entwicklung des TKSV.
c) Treffen von F�hrungsmassnahmen.
d) Ist Rekurs-Instanz bei Schiessanl�ssen, die von TKSV durchgef�hrt werden.
e) Vom Vorstand zugewiesene Gesch�fte.

3.3.3 Arbeitsweise

3.3.3.1 Sitzungen

Der leitende Ausschuss hat keinen festen Sitzungsplan, er tritt nur bei Bedarf zusammen.

3.3.3.2 Einberufung und Traktanden

Der leitende Ausschuss versammelt sich auf Einladung des Pr�sidenten. Der Pr�sident er-
stellt die Traktandenliste. Die Traktandenliste und allenfalls erforderliche Unterlagen wer-
den den LA-Mitgliedern vor der Sitzung zugestellt.

3.3.3.3 BeschlussfÅhigkeit und Beschlussfassung

Der leitende Ausschuss ist nur beschlussf�hig wenn alle Mitglieder anwesend sind.

Beschl�sse k�nnen auch auf dem Zirkularweg oder mittels elektronischer Daten�bertra-
gung gefasst werden. Auf diese Weise verifizierte Beschl�sse, m�ssen einstimmig gefasst 
werden und sind zu protokollieren.

3.3.3.4 Protokoll

�ber die Sitzungen des leitenden Ausschusses wird ein Protokoll gef�hrt. Dies soll die we-
sentlichen Punkte der Verhandlungen sowie die gefassten Beschl�sse enthalten. Dass Pro-
tokoll ist den Mitgliedern des leitenden Ausschusses umgehend nach der Sitzung (sp�tes-
tens innert Wochenfrist) zuzustellen. Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn innert 10 Ta-
gen keines der Ausschussmitglieder Einspruch erhebt.

3.3.3.5 Vertraulichkeit und Kommunikation

Inhalte von Sitzungsverhandlungen, -dokumenten und Protokolle, Informationen �ber den 
Gesch�ftsgang und �ber Personen haben vertraulichen Charakter. Der leitende Ausschuss 
entscheidet jeweils am Ende der Sitzung, welche Informationen ver�ffentlicht oder sonst 
wie zug�nglich gemacht werden.

Wird an der Sitzung �ber eine externe Partei oder Person verhandelt, beschiesst der leiten-
de Ausschuss �ber die direkte Kommunikation der involvierten Parteien.

3.3.3.6 EntschÅdigung

Die Verg�tung der Mitglieder des leitenden Ausschusses ist im Spesenreglement festge-
legt.

3.4 RechnungsprÄfungskommission

3.4.1 Zusammensetzung (Statuten Art. 23)

Die Rechnungspr�fungskommission setzt sich zusammen aus:

5 Mitgliedern, die durch die DV auf 4 Jahre gew�hlt sind.
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3.4.2 Aufgaben und Verantwortung der RechnungsprÄfungskommission

a) Pr�fung der Jahresrechnung.
b) Erstellen des Revisorenberichtes zuhanden der DV.

3.4.3 Arbeitsweise

3.4.3.1 Sitzungen/RechnungsprÄfung

Die ordentliche Rechnungspr�fung findet j�hrlich ca. 20 Tage nach Rechnungsabschluss 
statt.

Auf Antrag des Vorstandes kann eine ausserordentliche Rechnungspr�fung angeordnet 
werden.

3.4.3.2 Einberufung und Traktanden

Der Kassier l�dt die Revisoren und den Pr�sidenten zur ordentlichen Rechnungspr�fung 
ein. Er stellt dazu alle notwendigen Unterlagen, wie Belege, Buchungsunterlegen, Konto-
ausz�ge etc. zur Verf�gung.

Eine ausserordentliche Rechnungspr�fung wird im Auftrag des Vorstandes durch den Kas-
sier oder den Pr�sidenten einberufen. Auf der Einladung ist der Grund f�r die ausserordent-
liche Pr�fung zu nennen und ein entsprechender Auftrag zu erteilen. Der Protokoll-Auszug 
�ber den Vorstandsbeschluss ist beizulegen.

3.4.3.3 Revisorenbericht

Die Revisoren erstellen zuhanden der DV einen Bericht �ber die Rechnungsf�hrung und 
�ber die finanziellen Verh�ltnisse (Bilanz) des Verbandes.

Es steht den Revisoren frei, zuhanden des Vorstandes weitere Bemerkungen und Anre-
gungen zur Rechnungsf�hrung und zur finanziellen Situation des Verbandes festzuhalten.

Im Falle einer ausserordentlichen vom Vorstand angeordneten Revision berichten die Re-
visoren gem�ss ihrem Auftrag dem Pr�sidenten, resp. dem Vorstand. �ber das weitere 
Vorgehen entscheidet aufgrund der Resultate der Vorstand.

3.4.3.4 Protokoll

Es wird kein Protokoll gef�hrt.

3.4.3.5 Vertraulichkeit und Kommunikation

Inhalte von Sitzungsverhandlungen, -dokumenten und Protokolle, Informationen �ber den 
Gesch�ftsgang und �ber Personen haben vertraulichen Charakter. Der Vorstand entschei-
det jeweils nach der Revision welche Informationen ver�ffentlicht oder sonst wie zug�nglich 
gemacht werden.
Vorbehalten bleibt die Berichterstattung an die DV gem�ss Statuten Art. 23.

3.4.3.6 EntschÅdigung

Die Verg�tung der Mitglieder der Rechnungspr�fungskommission ist im Spesenreglement 
festgelegt.

3.5 UnterverbandsprÅsidentenkonferenz

3.5.1 Stellung und Aufgabe

Die Unterverbandspr�sidentenkonferenz ist kein statutarisches Organ des TKSV.
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3.5.2 Zusammensetzung

Sie setzt sich zusammen aus den Unterverbandspr�sidenten und dem Vorstand des TKSV.

3.5.3 GeschÅfte der UnterverbandsprÅsidentenkonferenz

Der Unterverbandspr�sidentenkonferenz sind keine statutarischen Gesch�fte zugewiesen. 
Sie hat rein informativen und konsultativen Charakter.

3.5.4 Rhythmus

Die Unterverbandspr�sidentenkonferenz wird bei Bedarf durch den Vorstand einberufen. 
Der Vorstand ist bestrebt, einmal j�hrlich eine Unterverbandspr�sidentenkonferenz einzu-
berufen.

3.5.5 Organisation

Der Vorstand bereitet die Informationen vor und f�hrt die Diskussion. Den Unterverbands-
pr�sidenten soll genug Raum und Zeit einger�umt werden, um Ihre Anliegen dem Vorstand 
vorbringen zu k�nnen.

3.5.6 Protokoll

�ber die die Unterverbandspr�sidentenkonferenz wird ein Protokoll gef�hrt. Dieses wird an 
der n�chsten Vorstandssitzung durch den Vorstand verabschiedet und den Unterverbands-
pr�sidenten zugestellt.

3.6 VereinsprÅsidentenkonferenz

3.6.1 Stellung und Aufgabe

Die Vereinspr�sidentenkonferenz ist kein statutarisches Organ des TKSV.

3.6.2 Zusammensetzung

Sie setzt sich zusammen aus den Vereinspr�sidenten, den Unterverbandspr�sidenten und 
dem Vorstand des TKSV.

3.6.3 GeschÅfte der VereinsprÅsidentenkonferenz

Der Vereinspr�sidentenkonferenz sind keine statutarischen Gesch�fte zugewiesen. Sie hat 
rein informativen und konsultativen Charakter.

3.6.4 Rhythmus

Die Vereinspr�sidentenkonferenz wird bei Bedarf durch den Vorstand einberufen. Der Vor-
stand ist bestrebt, einmal j�hrlich eine Vereinspr�sidentenkonferenz einzuberufen.

3.6.5 Organisation

Der Vorstand bereitet die Informationen vor und f�hrt die Diskussion. Den Vereinspr�siden-
ten soll genug Raum und Zeit einger�umt werden, um Ihre Anliegen dem Vorstand vorbrin-
gen zu k�nnen.

3.6.6 Protokoll

�ber die Vereinspr�sidentenkonferenz wird ein Protokoll gef�hrt. Dieses wird an der n�chs-
ten Vorstandssitzung durch den Vorstand verabschiedet und den Pr�sidenten zugestellt.

3.7 Kommissionsmitgliederversammlung

3.7.1 Stellung und Aufgabe

Die Kommissionsmitgliederversammlung ist kein statutarisches Organ des TKSV.
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3.7.2 Zusammensetzung

Sie setzt sich zusammen aus allen Kommissionsmitgliedern, dem Kantonalf�hnrich und 
dem Vorstand des TKSV.

3.7.3 GeschÅfte der Kommissionsmitgliederversammlung

Der Kommissionsmitgliederkonferenz sind keine statutarischen Gesch�fte zugewiesen. Sie 
hat rein informativen und konsultativen Charakter.

3.7.4 Rhythmus

Die Kommissionsmitgliederkonferenz wird bei Bedarf durch den Vorstand einberufen. Der 
Vorstand ist bestrebt, einmal j�hrlich eine Kommissionsmitgliederkonferenz einzuberufen.

3.7.5 Organisation

Der Vorstand bereitet die Informationen vor und f�hrt die Diskussion. Den Kommissions-
mitgliedern soll genug Raum und Zeit einger�umt werden, um Ihre Anliegen dem Vorstand 
vorbringen zu k�nnen.

3.7.6 Protokoll

�ber die Kommissionsmitgliederversammlung wird ein Protokoll gef�hrt. Dieses wird an der 
n�chsten Vorstandssitzung durch den Vorstand verabschiedet und den Kommissionsmit-
gliedern zugestellt.

4 Organisationsstruktur des TKSV
4.1 PrÅsident

4.1.1 Ernennung

Der Pr�sident wird von der Delegiertenversammlung gew�hlt (Statuten Art. 13 lit. c).

4.1.2 Arbeitsweise

Der Pr�sident arbeitet insbesondere bei der Vertretung nach aussen und der Gesamtkoor-
dination eng mit dem Vorstand, insbesondere mit dem Leiter Kommunikation zusammen. 
Er kann an Sitzungen von Abteilungen und Aussch�ssen teilnehmen.

4.1.3 Aufgaben und Verantwortungsbereich

a) Gesamtf�hrung des TKSV
b) Vorbereitung und Leitung der Vorstandssitzungen
c) �berwachung und Unterst�tzung der Arbeiten in den Abteilungen
d) Entscheidung �ber dringende Gesch�fte unter Einhaltung der Kompetenzregeln
e) Personelle F�hrung im Vorstand und Anlaufstelle bei Konflikten in den Kommissionen
f) Wahrnehmung von Repr�sentationspflichten.

4.1.4 Berichterstattung
Der Pr�sident berichtet dem Vorstand an jeder Sitzung �ber wesentliche Vorkommnisse 
und Ergebnisse seiner T�tigkeit.

4.2 Die Vorstandmitglieder

4.2.1 Ernennung

Die Vorstandsmitglieder werden von der Delegiertenversammlung gew�hlt (Statuten Art. 13 
lit. d).
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4.2.2 Arbeitsweise

Die Vorstandsmitglieder arbeiten im Sinne einer Gesamtkoordination eng mit allen Vor-
standmitgliedern, insbesondere mit dem Pr�sidenten zusammen. Sie leiten ihre Abteilung 
innerhalb der zugewiesenen Aufgaben selbst�ndig.

4.2.3 Aufgaben und Verantwortungsbereich

a) Gesamtf�hrung der eigenen Abteilung
b) Einhaltung des Abteilungs-Budget
c) �berwachung und Unterst�tzung der Arbeiten der eigenen Kommissionsmitglieder
d) Vorbereitung und Leitung von Abteilungssitzungen
e) Entscheidung �ber dringende Gesch�fte unter Einhaltung der Kompetenzregeln
f) Personelle F�hrung und Anlaufstelle bei Konflikten in der Abteilung
g) Wahrnehmung von Repr�sentationspflichten, die nicht delegierbar sind, oder vom Vor-

stand zugewiesen werden.

4.2.4 Berichterstattung
Jeder Abteilungsleiter berichtet dem Vorstand an jeder Sitzung �ber wesentliche Vorkomm-
nisse und Ergebnisse seiner T�tigkeit.

4.3 Die Abteilungen

4.3.1 Abteilungen (Statuten Art. 21)

a) Kommunikation
b) Gewehr
c) Pistole
d) Ausbildung/Nachwuchs
e) Finanzen

Der Vorstand kann weitere Abteilungen ernennen

f) Freie Schiessen/Fachtechnik

4.3.2 Zusammensetzung der Abteilungen

Jeder Abteilung steht ein Vorstandsmitglied vor. Er rekrutiert f�r die anfallenden Arbeiten 
entsprechende Kommissionsmitglieder, diese werden vom Vorstand auf Antrag des Abtei-
lungsleiters ernannt.

4.3.3 Arbeitsweise 

4.3.3.1 Aufgaben-ErfÄllung

Die Abteilungen erf�llen die Ihnen vom Vorstand zugewiesenen Aufgaben. Die Abteilung 
bearbeitet ihre Aufgaben im Rahmen des Funktionsbeschriebs und der Pflichtenhefter 
selbst�ndig. 

4.3.3.2 Sitzungen

Es sind keine regelm�ssigen Sitzungen vorgesehen. Zur besseren Koordination ist es aber 
angezeigt, je nach Aufgaben in den einzelnen Abteilungen Abteilungssitzungen abzuhalten.

Der Abteilungsleiter setzt die Anzahl und Daten f�r die Abteilungssitzungen fest.

4.3.3.3 BeschlussfÅhigkeit und Beschlussfassung

Die Abteilung kann nur Beschl�sse fassen, �ber Gesch�fte die ihr vom Vorstand zugewie-
senen wurden. Dabei sind die entsprechenden Kommissionsmitglieder einzubeziehen.
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4.3.3.4 Protokoll

�ber die Sitzungen der Abteilung wird ein Protokoll gef�hrt. Dies soll die wesentlichen 
Punkte der Verhandlungen sowie die gefassten Beschl�sse enthalten. Dass Protokoll ist 
den Mitgliedern Abteilung, dem Pr�sidenten zur Kenntnis und dem Abteilungsleiter Kom-
munikation zur Archivierung umgehend nach der Sitzung (sp�testens innert Wochenfrist) 
zuzustellen.

4.3.3.5 Vertraulichkeit und Kommunikation

Inhalte von Sitzungsverhandlungen, -dokumenten und Protokolle, Informationen �ber den 
Gesch�ftsgang und �ber Personen haben vertraulichen Charakter. Der Abteilungsleiter ent-
scheidet jeweils am Ende der Sitzung, welche Informationen ver�ffentlicht oder sonst wie 
zug�nglich gemacht werden.

4.3.3.6 EntschÅdigung

Die Verg�tung der Mitglieder der Abteilungen ist im Spesenreglement geregelt.

5 Vertretungen
5.1 Zeichnungsberechtigung

5.1.1 Generelle Regelung

Generell gilt, dass f�r rechtsverbindliche Gesch�fte Kollektivunterschrift zu zweien erforder-
lich ist.
Der Pr�sident zeichnet mit dem Kassier oder dem Leiter Kommunikation zu zweien rechts-
verbindlich f�r den Verband.

Ausnahmen werden nachstehend aufgef�hrt.

5.1.2 Einzelunterschriften sind rechtsverbindlich

5.1.2.1 PrÅsident

F�r einmalige Ausgaben oder Verpflichtungen bis max. Fr. 5‘000.00
F�r Gesch�fte, die vom Vorstand beschlossen wurden.

5.1.2.2 Kassier

F�r einmalige Ausgaben oder Verpflichtungen bis max. Fr. 500.00.
F�r Ausgaben die f�r seine Abteilung budgetiert sind.
F�r Gesch�fte, die vom Vorstand beschlossen wurden.
Im Zahlungsverkehr gelten besondere Regelungen.

5.1.2.3 Abteilungsleiter

F�r einmalige Ausgaben oder Verpflichtungen bis max. Fr. 500.00.
F�r Ausgaben die f�r seine Abteilung budgetiert sind.
F�r Gesch�fte, die vom Vorstand beschlossen wurden.

5.1.2.4 Kommissionsmitglieder

Ohne Einzelunterschriftsberechtigung.

5.2 Stellvertretung innerhalb des Vorstandes

Die Stellvertretung innerhalb des Vorstandes ist in den Funktionsbeschreibungen der Abtei-
lungsleiter geregelt.
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5.3 Funktionsbeschreibung und Pflichtenheft

Jede Abteilung erstellt f�r jede Funktion innerhalb seiner Abteilung eine Funktionsbeschrei-
bung und ein Pflichtenheft. Dies ist laufend zu aktualisieren. Die Genehmigung erfolgt durch 
den Vorstand. 

6 Organigramm des TKSV
Die in Kapitel 3 bis 5 beschriebenen Organe und Kompetenzen sind im Organigramm f�r 
den Verband in allen wesentlichen Aufgaben dargestellt.

F�r jeden Bereich resp. jede Abteilung ist zudem ein Bereichsorganigramm zu erstellen. Die 
Genehmigung erfolgt durch den Vorstand.

Die Organigramme bilden den Anhang zum Organisationsreglement.

7 Gemeinsame Bestimmungen
7.1 Vertraulichkeit und AktenrÄckgabe

Die Mitglieder des Vorstandes und der Kommissionen, sowie weiterer Organe des TKSV 
sind verpflichtet, gegen�ber Dritten Stillschweigen �ber Tatsachen zu bewahren, die Ihnen
aufgrund ihres Amtes zur Kenntnis gelangen. Diese Pflicht erlischt nicht mit dem Ausschei-
den aus dem Vorstand resp. aus anderen Organen des TKSV.

Die Verhandlungen und Protokolle sowie s�mtliche Gesch�ftsakten und Dokumente, die sie 
im Zusammenhang mit ihrer Funktion im Verband erhalten und eingesehen haben, sind ver-
traulich zu behandeln und Dritten nicht zug�nglich zu machen. Gesch�ftsakten sind sp�tes-
tens bei Amtsende zur�ckzugeben.

7.2 Umsetzungsdokumente

Der Vorstand erl�sst soweit notwendig f�r die Umsetzung des vorliegenden Organisations-
reglements die erforderlichen Umsetzungsdokumente (siehe auch Punkt 6).

8 Schlussbestimmung
Diese Ausf�hrungsbestimmungen treten nach Genehmigung durch den Vorstand TKSV per 
1.1.2013 in Kraft. 
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Der Pr�sident Abteilung Kommunikation

gez. Hubert M�ller gez. Karin Heuberger


